
BEITRITTSERKLÄRUNG

hiermit beantrage ich/wir die Aufnahme,
zur Mitgliedschaft im Einarmhelden & Einbeinhelden e.V. als  

Name

Straße und Hausnummer

PLZ und Ort

Telefon E-Mail

Geburtsdatum

Ort, Datum Unterschrift (ggf. +Firmenstempel)

Einarmhelden & Einbeinhelden e.V. - Postfach 1101- 35095 Weimar
Tel. 06464-913 43 77 - Fax 06464-913 43 78 - verein@einarmhelden.de

www.einarmhelden.de - www.einbeinhelden.de

Ordentliches Mitglied (Beitrag 24€/Jahr)               Außerordentliches Mitglied (Passiv, Beitragsbefreit)

Fördermitglied (Mindestbeitrag 30€/Jahr)



Beitrags- und Gebührenordnung
des Einarmhelden & Einbeinhelden e.V.

1. Die Beitragsordnung regelt alle Einzelheiten über die Pflichten der Mitglieder zur
Entrichtung von Beiträgen und Gebühren an den Verein. Sie ist Bestandteil der
Beitrittserklärung.

2. Der Mitgliedsbeitrag, die Aufnahmegebühren und Umlagen werden von der
Mitgliederversammlung beschlossen.

3. Die festgesetzten Beiträge treten nach Beschluss der Mitgliederversammlung am
26.02.2023 in Kraft.

4. Unsere Jahresbeiträge

Beitragsklasse Mitgliedsform Beitragshöhe

01 Ordentliche Mitglieder über 18 Jahren EUR 24,-

02 Ordentliche Mitglieder unter 18 Jahren Frei

03 Ehrenmitglieder Frei

04 Außerordentliche Mitglieder Frei

05 Fördermitglieder min. EUR 30,-

5. Es besteht keine Aufnahmegebühr in den Verein.

6. Der Einzug des Mitgliedsbeitrages erfolgt durch Abbuchungsverfahren zum 1. April jeden
Jahres. Abbuchungen sind nur vom Girokonto möglich.

7. Mitglieder, die nicht am SEPA-Abbuchungsverfahren teilnehmen, entrichten ihre Beiträge
bis spätestens 1. April jeden Jahres auf das Beitragskonto des Vereins. Ab der 2. Mahnung
werden Mahngebühren von EUR 5,- pro Mahnung erhoben.

8. Beitragskonto

Bank: Sparkasse Marburg-Biedenkopf
IBAN: DE76 5335 0000 0134 0028 40
Zahlungsgrund Mitgliedsbeitrag [JAHR]

9. Bei Vereinseintritt bis zum 30. Juni ist der volle Mitgliedsbeitrag, ab 1. Juli der halbe
Mitgliedsbeitrag zu entrichten.

10. Bei Vereinsaustritt erfolgt keine Rückerstattung.

11. Für zusätzliche Angebote gelten ggf. gesonderte Gebühren, die im Einzelnen festgelegt
werden können.

12. Die Mitgliederverwaltung erfolgt durch Datenverarbeitung (EDV).
Die personenbezogenen Daten der Mitglieder werden gemäß DSGVO gespeichert.



SATZUNG

§1 Name und Sitz des Vereins, Geschäftsjahr
1) Der Verein führt den Namen Einarmhelden & Einbeinhelden. Er soll in das

Vereinsregister(Amtsgericht Marburg) eingetragen werden und führt danach den
Zusatz „e.V.".

2) Der Verein hat seinen Sitz in Bad Endbach. Der Vorstand kann beschließen, dass die
Geschäftsstelle des Bundesverbandes an einem anderen Ort geführt wird.

3) Der Verein ist parteipolitisch und konfessionell nicht gebunden.
4) Das Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr.

§ 2 Zweck, Gemeinnützigkeit des Vereins
1) Der Verein mit Sitz in (Ortsangabe entsprechend § 1 Absatz 2) verfolgt ausschließlich

und unmittelbar gemeinnützige Zwecke im Sinne des Abschnitts „Steuerbegünstigte
Zwecke" der Abgabenordnung.

2) Der Zweck des Vereins ist die Förderung von Menschen mit einer Behinderung sowie
von einer Behinderung bedrohter Menschen.

3) Der Satzungszweck wird insbesondere verwirklicht durch:
a) Vertretung der Interessen der in Abs. 2 genannten Menschen gegenüber den

Staatsorganen und der Öffentlichkeit
b) Förderung, Beratung, Vertretung und Hilfe der in Abs. 2 genannten Menschen,

um trotz einer Behinderung wieder mit zwei- oder dreirädrigen Fahrzeugen am
Straßenverkehr teilnehmen zu können

c) Zusammenarbeit mit regionalen, überregionalen und ausländischen
Organisationen und Einrichtungen

d) Durchführung von Veranstaltungen, Freizeitgestaltungen und gemeinsame
Ausfahrten, die dem Vereinszweck dienlich sind

e) Förderung des Motorsports behinderter Menschen
f) Teilnahme an Veranstaltungen, Messen, Fortbildungen und Tagungen, die dem

Vereinszweck dienlich sind

4) Der Verein ist selbstlos tätig; er verfolgt nicht in erster Linie eigenwirtschaftliche
Zwecke.

5) Mittel des Vereins dürfen nur für die satzungsmäßigen Zwecke verwendet werden.
Die Mitglieder erhalten keine Zuwendungen aus Mitteln des Vereins.

6) Es darf keine Person durch Ausgaben, die dem Zweck des Vereins fremd sind, oder durch
unverhältnismäßig hohe Vergütungen begünstigt werden.
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§ 3 Erwerb der Mitgliedschaft
1) Mitglied des Vereins kann jede natürliche oder juristische Person werden, sofern sie

gemäß Abs. 5 zur Mitgliedschaft zugelassen wird.
2) Zur ordentlichen Mitgliedschaft kann jede natürliche Person zugelassen werden, wenn

sie die Ziele des Vereins unterstützt.
3) Zur außerordentlichen Mitgliedschaft kann jede natürliche Person zugelassen werden,

wenn sie die Ziele des Vereins unterstützt. Außerordentliche Mitglieder sind vom
Mitgliedsbeitrag befreit.

4) Juristische Personen sowie natürliche Personen können fördernde Mitglieder werden,
wenn sie die Ziele des Vereins unterstützen.

5) Die Aufnahme in den Verein ist schriftlich beim Vorstand zu beantragen. Bei
Minderjährigen ist der Aufnahmeantrag durch die gesetzlichen Vertreter zu stellen. Der
Vorstand entscheidet über den Aufnahmeantrag nach freiem Ermessen. Eine Ablehnung
des Antrags muss er gegenüber dem Antragsteller nicht begründen.

6) Auf Vorschlag des Vorstands kann die Mitgliederversammlung Mitglieder oder sonstige
Personen, die sich um den Verein besonders verdient gemacht haben, zu
Ehrenmitgliedern auf Lebenszeit ernennen, ggf. Mitgliedsbeitrag befreit.

§ 4 Beendigung der Mitgliedschaft
1) Die Mitgliedschaft im Verein endet durch Tod (bei juristischen Personen mit deren

Erlöschen), Austritt oder Ausschluss.
2) Der Austritt ist schriftlich gegenüber dem Vorstand zu erklären. Der Austritt kann nur

mit einer Frist von drei Monaten zum Ende des Geschäftsjahres erklärt werden.
3) Ein Mitglied kann durch Beschluss der Vorstandes aus dem Verein ausgeschlossen

werden, wenn es
a) schuldhaft das Ansehen oder die Interessen des Vereins in schwerwiegender

Weise schädigt
oder

b) mehr als drei Monate mit der Zahlung seiner Mitgliedsbeiträge im Rückstand ist
und trotz schriftlicher Mahnung unter Androhung des Ausschlusses die
Rückstände nicht eingezahlt hat.

Über den Ausschluss eines Mitgliedes entscheidet nach dessen Anhörung der Vorstand.
Gegen seine Entscheidung ist innerhalb von 4 Wochen nach Zugang der Entscheidung
ein schriftlicher Einspruch zulässig. Über den Einspruch entscheiden die Mitglieder in
einer Mitgliederversammlung. Zwischen der auf Ausschluss erkennenden Entscheidung
des Vorstandes und der Entscheidung der Mitgliederversammlung ruhen die Rechte des
Mitglieds. Der Ausschluss eines Mitglieds ist nur aus wichtigem Grund zulässig und
schriftlich zu begründen.
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§ 5 Rechte und Pflichten der Mitglieder
1) Jedes Mitglied hat das Recht, die Einrichtungen des Vereins zu nutzen und an

gemeinsamen Veranstaltungen teilzunehmen. Jedes Mitglied hat gleiches Stimm- und
Wahlrecht in der Mitgliederversammlung.

2) Jedes Mitglied hat die Pflicht, die Interessen des Vereins zu fördern, insbesondere
regelmäßig seine Mitgliedsbeiträge zu leisten und, soweit es in seinen Kräften steht,
das Vereinsleben durch seine Mitarbeit zu unterstützen.

§ 6 Mitgliedsbeiträge
1) Jedes Mitglied hat einen im Voraus fällig werdenden jährlichen Mitgliedsbeitrag zu

entrichten.
2) Außerordentliche Mitglieder und Ehrenmitglieder sind von den Mitgliedsbeiträgen

befreit.

§ 7 Organe des Vereins
Organe des Vereins sind der Vorstand und die Mitgliederversammlung.

§ 8 Vorstand
1) Der geschäftsführende Vorstand besteht aus dem ersten Vorsitzenden, zweiter

Vorsitzender (Stellvertreter), dem Kassenwart und dem Schriftführer.
2) Neben dem geschäftsführenden Vorstand gehören dem erweiterten Vorstand bis zu

sechs Beisitzer an, ohne Vertretungsrechte nach außen zu erlangen.
3) Der Verein wird gerichtlich und außergerichtlich vertreten durch je zwei Mitglieder des

geschäftsführenden Vorstandes Abs. 1.
4) Den Mitgliedern des Vorstands kann eine Vergütung gezahlt werden. Über die Höhe der

Vergütung entscheidet die Mitgliederversammlung.

§ 9 Aufgaben des Vorstands
Dem Vorstand des Vereins obliegen die Vertretung des Vereins nach § 26 BGB und die
Führung seiner Geschäfte. Er hat insbesondere folgende Aufgaben:

a) die Einberufung und Vorbereitung der Mitgliederversammlungen einschließlich
der Aufstellung der Tagesordnung

b) die Ausführung von Beschlüssen der Mitgliederversammlung
c) die Verwaltung des Vereinsvermögens und die Anfertigung des Jahresberichts
d) die Aufnahme neuer Mitglieder.
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§ 10 Bestellung des Vorstands
1) Die Mitglieder des Vorstands werden von der Mitgliederversammlung für die Dauer von

drei Jahren einzeln gewählt. Mitglieder des Vorstands können nur Mitglieder des
Vereins sein; mit der Mitgliedschaft im Verein endet auch die Mitgliedschaft im
Vorstand. Die Wiederwahl oder die vorzeitige Abberufung eines Mitglieds durch die
Mitgliederversammlung ist zulässig. Ein Mitglied bleibt nach Ablauf der regulären
Amtszeit bis zur Wahl seines Nachfolgers im Amt.

2) Scheidet ein Mitglied vorzeitig aus dem Vorstand aus, so sind die verbleibenden
Mitglieder des Vorstands berechtigt, ein Mitglied des Vereins bis zur Wahl des
Nachfolgers durch die Mitgliederversammlung in den Vorstand zu wählen.

§ 11 Beratung und Beschlussfassung des Vorstands
1) Der Vorstand tritt nach Bedarf zusammen. Die Sitzungen werden vom Vorsitzenden, bei

dessen Verhinderung von seinem Stellvertreter, einberufen. Eine Einberufungsfrist von
einer Woche soll eingehalten werden. Der Vorstand ist beschlussfähig, wenn
mindestens zwei Mitglieder anwesend sind. Bei der Beschlussfassung entscheidet die
Mehrheit der abgegebenen gültigen Stimmen. Bei Stimmengleichheit entscheidet die
Stimme des Vorsitzenden, bei dessen Verhinderung die seines Stellvertreters.

2) Die Beschlüsse des Vorstands sind zu protokollieren. Das Protokoll ist vom Schriftführer
sowie vom Vorsitzenden, bei dessen Verhinderung von seinem Stellvertreter oder einem
anderen Mitglied des Vorstands zu unterschreiben.

§ 12 Aufgaben der Mitgliederversammlung
Die Mitgliederversammlung ist zuständig für die Entscheidungen in folgenden
Angelegenheiten:

a) Änderungen der Satzung
b) die Festsetzung der Aufnahmegebühr und der Mitgliedsbeiträge
c) die Ernennung von Ehrenmitgliedern sowie der Ausschluss von Mitgliedern aus

dem Verein (die Berufung eingelegt haben)
d) die Wahl und die Abberufung der Mitglieder des Vorstands
e) die Entgegennahme des Jahresberichts und die Entlastung des Vorstands
f) die Auflösung des Vereins.

§ 13 Einberufung der Mitgliederversammlung
1) Mindestens einmal im Jahr, möglichst im ersten Quartal, ist vom Vorstand eine

ordentliche Mitgliederversammlung einzuberufen. Die Einberufung erfolgt schriftlich
oder per elektronischer Kommunikation, unter Einhaltung einer Frist von zwei Wochen
und unter Angabe der Tagesordnung.
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2) Die Tagesordnung setzt der Vorstand fest. Jedes Vereinsmitglied kann bis spätestens
eine Woche vor der Mitgliederversammlung beim Vorstand schriftlich eine Ergänzung
der Tagesordnung beantragen. Über den Antrag entscheidet der Vorstand. Über
Anträge zur Tagesordnung, die vom Vorstand nicht aufgenommen wurden oder die
erstmals in der Mitgliederversammlung gestellt werden, entscheidet die
Mitgliederversammlung mit der Mehrheit der Stimmen der anwesenden Mitglieder; dies
gilt nicht für Anträge, die eine Änderung der Satzung, Änderungen der
Mitgliedsbeiträge oder die Auflösung des Vereins zum Gegenstand haben.

3) Der Vorstand hat eine außerordentliche Mitgliederversammlung einzuberufen, wenn es
das Interesse des Vereins erfordert oder wenn mindestens ein Zehntel der Mitglieder
dies schriftlich unter Angabe des Zwecks und der Gründe beantragt.

§ 14 Beschlussfassung der Mitgliederversammlung
1) Die Mitgliederversammlung wird vom Vorsitzenden des Vorstands, bei dessen

Verhinderung von seinem Stellvertreter und bei dessen Verhinderung von einem durch
die Mitgliederversammlung zu wählenden Versammlungsleiter geleitet.

2) Die Mitgliederversammlung ist ohne Rücksicht auf die Zahl der anwesenden Mitglieder
beschlussfähig. Bei der Beschlussfassung entscheidet die einfache Mehrheit der
erschienenen Mitglieder.

3) Satzungsänderungen und der Beschluss über die Auflösung des Vereins bedürfen
einer ¾Mehrheit der erschienenen Mitglieder.

4) Über den Ablauf der Mitgliederversammlung und die gefassten Beschlüsse ist ein
Protokoll zu fertigen, das vom Protokollführer und vom Versammlungsleiter zu
unterschreiben ist.

§ 15 Online-Mitgliederversammlung und schriftliche
Beschlussfassungen

1) Abweichend von § 32 Absatz 1 Satz 1 des Bürgerlichen Gesetzbuchs (BGB) kann der
Vorstand nach seinem Ermessen beschließen und in der Einladung mitteilen, dass die
Mitglieder an der Mitgliederversammlung ohne Anwesenheit an einem
Versammlungsort teilnehmen und ihre Mitgliederrechte imWege der elektronischen
Kommunikation ausüben können oder müssen (Online-Mitgliederversammlung).

2) Die Einladung muss Hinweise zum technischen Zugang und zur Authentifizierung
enthalten. Die Zugangsdaten müssen rechtzeitig vor der Mitgliederversammlung den
Mitgliedern zur Verfügung gestellt werden. Die Mitglieder sind verpflichtet, Daten über
Zugang und Authentifizierung zur elektronischen Kommunikation ausschließlich zur
berechtigten Teilnahme an der Mitgliederversammlung zu nutzen und nicht an Dritte
weiterzugeben. Es muss technisch sichergestellt sein, dass die imWege der
elektronischen Kommunikation teilnehmenden Mitglieder während der Sitzung die
satzungsgemäßen Rechte (Rede-, Antrags- und Stimmrecht) ausüben können. Die
Gültigkeit von Beschlüssen und Wahlen wird nicht dadurch berührt, dass durch eine
technische Störung einzelne Mitglieder an der Teilnahme oder der Wahrnehmung von
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Rechten imWege der elektronischen Kommunikation beeinträchtigt sind. Die
Beschlussfassung einschließlich der Wahlen kann unter Zuhilfenahme von
elektronischen Abstimmungssystemen durchgeführt werden. Das elektronische System
muss dem Stand der Technik entsprechen und auch geheime Abstimmungen und
Wahlen gewährleisten.

3) Abweichend von § 32 Absatz 2 BGB ist ein Beschluss auch ohne Mitgliederversammlung
gültig, wenn

a) alle Mitglieder in Textform beteiligt wurden,
b) bis zu dem vom Vorstand gesetzten Termin mindestens ¼ der Mitglieder ihre

Stimmen in Textform abgegeben hat
und

c) der Beschluss mit der erforderlichen Mehrheit gefasst wurde.
4) Die Bestimmungen dieses Paragrafen gelten für alle Organe und Gremien des Vereins

entsprechend, sofern nicht an anderer Stelle in dieser Satzung eine abweichende
Regelung getroffen ist.

§ 16 Kassenprüfer und Ausschüsse

1) Die Mitgliederversammlung wählt jeweils zwei Kassenprüfer, deren Amtsdauer maximal
drei Jahre beträgt. Die Kassenprüfer müssen stimmberechtigte Mitglieder des Vereins
sein und dürfen nicht gleichzeitig während der Amtsperiode Mitglieder des Vorstandes
sein. Die Kassenprüfer sind verpflichtet, den abgeschlossenen Jahreskassenbericht zu
überprüfen. Sie sind berechtigt, jederzeit Einsicht in die Kassen- und Geschäftsbücher
des Vereins zu nehmen und Prüfungen durchzuführen. Sie sind außerdem verpflichtet,
ohne zögern Prüfungen vorzunehmen, sofern es berechtigte und hinreichend
begründete Hinweise auf Unregelmäßigkeiten in der Kassen- und Geschäftsführung
geben sollte. Über das Ergebnis ihrer Arbeit haben die Kassenprüfer in den
Mitgliederversammlungen Bericht zu erstatten und die Entlastung des Vorstandes zu
beantragen.

2) Zur Unterstützung des Vorstandes ist dieser berechtigt, ohne die Zustimmung der
Mitgliederversammlung Ausschüsse einzusetzen, die mit einem bestimmten
Aufgabenbereich betraut werden. Den Ausschüssen gehören in der Regel Mitglieder
des Vereins an, ausnahmsweise jedoch auch Nichtmitglieder, sofern dies erforderlich
und der Sache dienlich ist. Im Einzelfall kann der Vorstand einzelnen
Ausschussmitgliedern beschränkte Handlungsvollmacht erteilen.

§ 17 Haftung

Der Verein haftet für Unfälle und sonstige Schäden nur im Rahmen der von ihm
abgeschlossenen Haftpflichtversicherungen bei den jeweiligen Veranstaltungen. Im
Übrigen gelten für die Haftung des Vereins die gesetzlichen Vorschriften. Die Mitarbeit
bei freiwilligen Arbeitseinsätzen des Vereins erfolgt eigenverantwortlich im
privatrechtlichen Sinn.
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§ 18 Auflösung des Vereins, Beendigung aus anderen Gründen,
Wegfall steuerbegünstigter Zwecke

1) Im Falle der Auflösung des Vereins sind der Vorsitzende des Vorstands und sein
Stellvertreter gemeinsam vertretungsberechtigte Liquidatoren, falls die
Mitgliederversammlung keine anderen Personen beruft.

2) Bei Auflösung oder Aufhebung des Vereins oder bei Wegfall steuerbegünstigter Zwecke
fällt das Vermögen des Vereins an eine juristische Person des öffentlichen Rechts oder
eine andere steuerbegünstigte Körperschaft, zwecks Verwendung für gemeinnützigen
oder mildtätigen Zwecks. Der Zweck des Anfallberechtigten muss demMotorsport oder
der Hilfe für Menschen mit Behinderungen dienen.

3) Die vorstehenden Bestimmungen gelten entsprechend, wenn dem Verein die
Rechtsfähigkeit entzogen wurde.

Bad Endbach, 26.02.2023
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